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• FAiR ist eines von bundesweit 41 Projekten, welches seitens

des BMAS in der Integrationsrichtline Bund im

Handlungsschwerpunkt Integration von Asylbewerber/-innen

und Flüchtlingen (IvAF) gefördert wird

(www.integrationsrichtlinie.de)

• Ziel ist die Integration in Arbeit, Ausbildung und Bildung

• Des Weiteren ist die strukturelle Verbesserung des Zugangs

der Zielgruppe zu Arbeit und Ausbildung vorgesehen

(Beratungen und Schulungen für Unternehmen und andere

Institutionen)

• Projektdauer 4 Jahre (01.09.2015 – 31.08.2019)
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FAiR „FLÜCHTLINGE UND ASYLSUCHENDE INTEGRIERT IN DIE REGION“

Caritasverband

Koblenz e.V.

Diverse        
Arbeitgeber

Weitere Kooperationspartner:

• Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie des 

Landes Rheinland-Pfalz

• Bischöfliches Generalvikariat

• Diözesan Caritasverband Trier 
e.V.
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• Rechtliche Rahmenbedingungen

• Schule

• Sprachförderung

• Interkulturelle Aspekte
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Agentur für Arbeit:

• ALG I - Leistungsbezug

• Leistungsberechtigte nach AsylbLG, d.h. 

Personen mit

• Gestattung,

• Duldung oder

• Aufenthaltserlaubnis, die im 

AsylbLG aufgeführt ist

• Berufsberatung: Unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge (UMF) (im SGB 

VIII-Leistungsbezug)

Jobcenter:

• SGB II - Leistungsbezug

• I.d.R. alle Geflüchtete, die vom 

BAMF eine positive Entscheidung 

erhalten haben

Zusammenhang: Status und Arbeitsförderung
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 Zur Durchführung des Asylverfahrens 

wird die Aufenthaltsgestattung 

ausgestellt.

 Asylbewerber/-innen im laufenden 

Asylverfahren erhalten Leistungen nach 

dem AsylbLG.

 Für die Arbeitsförderung ist daher die 

Agentur für Arbeit zuständig.

Aufenthaltsstatus von Asylbewerber/-innen: Aufenthaltsgestattung
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Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis

§ 22

§ 23

§ 23a  

§ 24

§ 25

§ 25a

§ 25b

§ 26

Aufnahme aus dem Ausland

Aufenthaltsgewährung durch die obersten 

Landesbehörden; Aufnahme bei besonders 

gelagerten politischen Interessen; 

Neuansiedlung von Schutzsuchenden

Aufenthaltsgewährung in Härtefällen

Aufenthaltsgewährung zum

vorübergehenden Schutz

Aufenthalt aus humanitären Gründen

Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten

Jugendlichen und Heranwachsenden

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 

Integration

Dauer des Aufenthalts

Abschnitt 5 im AufenthG
Aufenthalt aus völkerrechtlichen,
humanitären oder politischen Gründen
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Für eine Ausbildung muss eine Beschäftigungserlaubnis
bei der Ausländerbehörde eingeholt werden.
Ausnahme: In den Nebenbestimmungen im Ausweis steht „Beschäftigung gestattet“.

Ausbildung für Geduldete (ab 1. Tag möglich)

„Ausbildungsduldung“
Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG

Beschäftigungsverbot (= Ausbildungsverbot)
§ 60a Abs. 6 AufenthG

 Eine „Ausbildungsduldung“ ist zu erteilen, wenn 

sich eine Person nach einem abgelehnten 

Asylverfahren in Ausbildung befindet.

 Duldung wird für die Dauer des 

Ausbildungsvertrages ausgestellt

 Achtung: Duldung erlischt bei Verurteilung(en) zu 

mehr als 50 bzw. 90 Tagessätzen (auch kumulativ)

 Achtung: Ausbildungsbetrieb ist verpflichtet, einen 

Ausbildungsabbruch innerhalb einer Woche bei 

der Ausländerbehörde zu melden, sonst drohen bis 

zu 30.000 EUR Strafe.

 bei Verletzung der Mitwirkungspflicht,

 bei Einreise zum Empfang von Sozialleistungen,

 bei selbstverschuldetem Ausreisehindernis,

 bei Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

 bei Geduldeten aus „sicheren Herkunftsstaaten“,

die ein Asylgesuch nach dem 31.08.2015 gestellt 

haben
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 Beginn mit berufsbezogener Deutschförderung 

nach § 45a AufenthG

 BMI zuständig bis Niveau B1 (Integrationskurse)

 BMAS zuständig für berufsbezogene 

Sprachförderung bis Niveau C1 sowie C2-

Spezialmodule (z.B. für Medizinerinnen und 

Mediziner)

 BAMF: zuständig für Organisation, Durchführung  

Gesamtprogramm Sprache als lernendes System



Seite 11

A2
Grundlegende 

Kenntnisse

B1
Fortgeschrittene 

Sprachverwendun

g

B2
Selbstständige 

Sprachverwendun

g

C1
Fachkundige 

Sprachverwendung

C2
fast muttersprachliche 

Kenntnisse

ca. 6-9 
Monate ca. 1 Jahr

ca. 1,5 
bis 2 Jahre

A: 

Elementare 

Sprachverwendung

B: 

Selbstständige  

Sprachverwendung

C: 

Kompetente

Sprachverwendung

A1
Anfänger  

Jugend-, Integrationskurse

Berufsbezogene Deutschsprachförderung

Sprachförderung
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Lehren aus der Vergangenheit: Erwerbsintegration bei 
Flüchtlingen verläuft relativ langsam
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Quelle: IAB-SOEP-Migrationsstichprobe, eigene Berechnung Dr. Carola Burkert, IAB .

Beschäftigungsquote von Zuwanderern im Zeitverlauf, nach Zugangsweg, in % Flüchtlinge werden 

sich nur langsam in 

den Arbeitsmarkt 

integrieren

‐ Rechtliche und 

institutionelle Hürden

‐ Fehlende 

Sprachkenntnisse

‐ Geringer Anteil von 

Personen mit 

abgeschlossener 

Berufsausbildung
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DIFFERENTE KULTURMUSTER
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Hilfreiche Seiten im Netz:

www.jugendmigrationsdienste.de

www.integrationsrichtlinie.de

www.einwanderer.net

www.b-umf.de
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Das Projekt „FAiR“ wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt "Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF)" durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT.


